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Zitat von MarieJ
Eine Ausnahme von der Testpflicht gilt für die Tage der schulischen
Abschlussprüfungen und Berufsabschlussprüfungen. Auch nicht getestete Schülerinnen
und Schüler dürfen wegen der besonderen Bedeutung daran teilnehmen. Diese
Prüfungen werden aber räumlich getrennt von den Prüfungen getesteter Schülerinnen
und Schüler durchgeführt.

Fallen Abiturklausuren unter schulische Abschlussprüfungen?
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